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Norm

WWG §2

WWFSG 1989 §64 Abs6

Rechtssatz

Bei einer Sanierung größeren Umfangs iSd § 2 Z 1 WGG unter Förderung nach dem WWFSG 1989 regeln die §§ 62 7

WWFSG 1989 die Mietzinsbildung für die Förderungsdauer zufolge § 64 Abs 6 WWFSG 1989 bindend. § 64 Abs 2

WWFSG 1989 normiert den für die Dauer der Förderung höchstzulässigen Mietzins, der auch für die Überlassung einer

durch Dachgeschossausbau neu gescha7enen Wohnung maßgeblich ist. Diesfalls ist die Vereinbarung höchstens eines

kostendeckenden Mietzinses (Deckungsmiete) zulässig. Die Ermittlung der Höhe dieses Mietzinses regelt § 64 Abs 4

WWFSG 1989.Bei einer Sanierung größeren Umfangs iSd Paragraph 2, Zi7er eins, WGG unter Förderung nach dem

WWFSG 1989 regeln die Paragraphen 62, 7 WWFSG 1989 die Mietzinsbildung für die Förderungsdauer zufolge

Paragraph 64, Absatz 6, WWFSG 1989 bindend. Paragraph 64, Absatz 2, WWFSG 1989 normiert den für die Dauer der

Förderung höchstzulässigen Mietzins, der auch für die Überlassung einer durch Dachgeschossausbau neu

gescha7enen Wohnung maßgeblich ist. Diesfalls ist die Vereinbarung höchstens eines kostendeckenden Mietzinses

(Deckungsmiete) zulässig. Die Ermittlung der Höhe dieses Mietzinses regelt Paragraph 64, Absatz 4, WWFSG 1989.

Diese förderungsrechtlichen Bestimmungen gehen für Förderungsdauer als Spezialbestimmungen den

Entgeltsbestimmungen des WGG vor.
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